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B. Getreidebewirtschaftung.

I Allgemeines.
Die Z e n t r a l i s a t i o n des gesamten Wirtschaft s -

lebend in Berlin als Folge der Einführung der Zwangswirtschaft
hatte von Anfang an in Bayern Widerspruch gefunden, und zwar
insbesondere deswegen, weil man glaubte, daß die ivirtschaftlichen
Verhältnisse Bayerns auf ganz besonderen Voraussetzungen beruhten.

Die bayerische Regierung mußte daher darauf bedacht sein, so¬
weit als möglich die nachteiligen Folgen der Zentra-
l i s a t i o n f ü r Bayern a b z u w e n d e n. Es muß anerkannt
werden, daß sich auf einzelnen Gebieten, z. B. beim Getreideverkehr,
die Regelung hat so treffen lassen, daß im allgemeinen Zufriedenheit
herrschte, wenn auch hier manche Fragen (z. B. Preise, Prämien,
Rationen, Ausmahlungssätze, Haushaltungsmehl) scharfen Wider¬
spruch finden mußten.

Bei der G e t r e i d e b e w i r t s ch a f t u n g kam auch in Frage,
daß die Bewirtschaftung nach Kommunalverbänden einfacher und
billiger als von einer einzigen Zentrale aus war und auch die Be¬
schäftigung der mittleren und kleineren Betriebe gestattete, in ge¬
wissem Umfange die kommunale Selbstverwaltung und damit ein
erhöhtes Interesse der Beteiligten an der Regelung geivährleistete, so
daß eine wesentliche Erleichterung in der Durchführung zu er¬
warten war.

So kam es, daß zunächst die Kriegsgetreidegesellschaft ihren
Tätigkeitsbereich auf Bayern nicht erstreckte, sodaß Bayern dem Reiche
gegenüber nur die Verpflichtung hatte, dafür zu sorgen, daß der
Verbrauch auf den Kopf der Bevölkerung nicht hoher als im übrigen
Reiche war und der rechnungsmäßige Überschuß über den bayerischen
Bedarf dem Reiche zur Verfügung gestellt wurde. Im Laufe der
Zeit erfuhr dieses Verhältnis wesentliche Veränderungen.

Nach dem derzeitigen Stand kann die bayerische Sonder¬
bewirtschaftung des Getreides kurz in folgender Weise
umschrieben werden.
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